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Wird ein nur angelernter Leiharbeitnehmer an einer Maschine im Testbetrieb eingesetzt, an 
der wesentliche Sicherheitseinrichtungen fehlen und wird der Leiharbeitnehmer infolgedes-
sen schwer geschädigt, begründet dies den Vorwurf der objektiven und subjektiven groben 
Fahrlässigkeit im Sinne des § 110 Abs. 1 SGB VII. 
Ein etwaiges Mitverschulden des geschädigten Leiharbeitnehmers tritt hinter das überwie-
gende Verschulden des Betriebsinhabers, der Geschäftsführer und des Produktionsleiters, 
denen das Fehlen der Sicherheitseinrichtung bekannt war, zurück. 
 
§ 110 Abs. 1 SGB VII 
 
Urteil des OLG Celle vom 04.11.2015 – 5 U 99/15 – 
Bestätigung des Urteils des LG Hannover vom 08.06.2015 – 1 O 61/12 –  
 

Die Klägerin, ein Unfallversicherungsträger, verlangt von den Beklagten zu 1 bis 4 als Ge-
samtschuldner Aufwendungsersatz nach § 110 Abs. 1 SGB VII für den Unfall eines Leihar-
beitnehmers an einer der Beklagten zu 1 gehörenden Maschine, an der die erforderlichen 
Sicherheitseinrichtungen fehlten. Die Beklagte zu 1 ist die verantwortliche Betriebsinhaberin, 
die Beklagten zu 2 und 3  sind die Geschäftsführer der Beklagten zu 1, der Beklagte zu 4 ist der 
verantwortliche Produktionsleiter.  
Der Geschädigte ist gelernter Maler und Lackierer. Im Betrieb der Beklagten wurde er als Leih-
arbeitnehmer in der Produktion von Zylinderlaufbuchsen an der Bedienung einer Transferma-
schine angelernt. Sodann wurde er an der Transferanlage 15 eingesetzt, die neu aufgebaut, 
nicht voll montiert war und im Testlauf betrieben werden sollte. An dieser Maschine fehlten die 
um die Pressvorrichtung vorhandenen trennenden Sicherheitseinrichtungen (Sicherheits-
türen). Sie waren weggelassen worden, um Feineinstellungen an der Maschine vornehmen zu 
können. In deren Testbetrieb verkantete sich ein Werkstück auf einem sog. Dorn. Der Geschä-
digte rückte das Werkstück statt mit einem Greifer mit seiner Hand zurecht, woraufhin die Ma-
schine den Betrieb fortsetzte und dem Kläger 2 Finger abtrennte. 
Das LG Hannover verurteilte die Beklagten als Gesamtschuldner, der Klägerin Aufwendungs-
ersatz zu zahlen. Das OLG Celle wies die dagegen eingelegte Berufung der Beklagten zurück. 
Der Klägerin stehe ein Anspruch auf Ersatz ihre Aufwendungen nach § 110 Abs. 1 SGB VII zu. 
Der Beklagte zu 1 gehöre zum haftungsprivilegierten Personenkreis nach § 104 SGB VII, die 
Beklagten zu 2 bis 4 seien nach § 105 SGB VII haftungsprivilegiert. 
Der Geschädigte habe als Leiharbeitnehmer im Betrieb der Beklagten zu 1 zum Unfallzeit-
punkt in einer sonstigen, die Versicherung begründenden Beziehung gestanden, weil er in 
den Produktionsablauf eingegliedert war und den Weisungen der Beklagten unterlag (vgl. Urteil 
des BGH vom 18.11.2014 – VI ZR 141/13 – [UVR 14/2014, S. 985]. 
Die Beklagten hätten den Unfall des Geschädigten auch objektiv und subjektiv grob fahrläs-
sig herbeigeführt. Im vom LG Hannover eingeholten Sachverständigengutachten habe der Gut-
achter festgestellt, dass die Transfermaschine 15 erhebliche Sicherheitsmängel aufwies, weil 
die Sicherheitstüren fehlten und somit während des Betriebs der Maschine in sich bewegende 
Teile gegriffen werden konnte. Zudem habe eine Vorrichtung gefehlt, die verhindert, dass sich 
die Maschine nach der Behebung einer Störung automatisch wieder in Gang setzt. Im Testbe-
trieb hätte die Maschine zudem nur von ausgebildetem Personal bedient werden dürfen, nicht 
von einem Leiharbeitnehmer. Die Beklagten hätten auch gewusst, dass diese Sicherheitsein-
richtungen fehlten. Die Beklagten hätten somit gegen die ihnen obliegenden Organisati-
ons- und Überwachungspflichten verstoßen; Kostenargumente seien insofern irrelevant.  
Da die Maschine wegen ihrer Sicherheitsmängel gar nicht eingesetzt werden durfte, trete ein 
eventuelles Mitverschulden des Geschädigten gegenüber dem überwiegenden Verschul-
den der Beklagten zurück.  

 
  

http://dokcenter.dguv.de/livelink/livelink.exe/fetch/2000/1860033/2980505/4217603/14_2014_07.pdf?nodeid=4217605&vernum=-2
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Das Oberlandesgericht Celle hat mit Urteil vom 04.11.2015 – 5 U 99/15 –  
wie folgt entschieden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



UV Recht & Reha Aktuell (UVR) 
11/2016 vom 30.11.2016 

- 712 - 

 
  
 DOK 751.1:754.23 
 

  



UV Recht & Reha Aktuell (UVR) 
11/2016 vom 30.11.2016 

- 713 - 

 
  
 DOK 751.1:754.23 
 

  



UV Recht & Reha Aktuell (UVR) 
11/2016 vom 30.11.2016 

- 714 - 

 
  
 DOK 751.1:754.23 
 

  



UV Recht & Reha Aktuell (UVR) 
11/2016 vom 30.11.2016 

- 715 - 

 
  
 DOK 751.1:754.23 
 

  



UV Recht & Reha Aktuell (UVR) 
11/2016 vom 30.11.2016 

- 716 - 

 
  
 DOK 751.1:754.23 
 

 
 


